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Feststellungsbeschluss 
 

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat 
am 14.12.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest: 

 

  
EUR 

1. Ergebnisrechnung  

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 8.758.973,27 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -8.041.148,10 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 717.825,17 

1.4 Außerordentliche Erträge 162.537,57 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen -273.711,97 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) -111.174,40 

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 606.650,77 

2. Finanzrechnung  

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.921.665,57 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.871.782,10 

2.3 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung  
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 

1.049.883,47 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.087.456,71 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.645.979,74 

2.6 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  
(Saldo aus 2.4 und 2.5) 

-2.558.523,03 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) -1.508.639,56 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -84.258,13 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -147.905,59 

2.10 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) 

-232.163,72 

2.11 
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 
Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) 

-1.740.803,28 

2.12 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen 
und Auszahlungen 

816.680,60 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 2.194.080,56 

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) -924.122,68 

2.15 
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres  
(Saldo aus 2.13 und 2.14) 

1.269.957,88 

 

 
  



 

3. Bilanz  

3.1 Immaterielles Vermögen 11.170 

3.2 Sachvermögen 33.922.518 

3.3 Finanzvermögen 5.790.155 

3.4 Abgrenzungsposten 12.758 

3.5 Nettoposition 0 

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 39.736.601 

3.7 Basiskapital 29.448.891 

3.8 Rücklagen 717.825 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0 

3.10 Sonderposten 7.967.460 

3.11 Rückstellungen 63.981 

3.12 Verbindlichkeiten 1.300.665 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 237.779 

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 39.736.601 

 
 



 

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs.3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs.1 Nr. 25 bis 36 GemHVO) 

Stufen der Ergebnisverwendung und des 

Haushaltsausgleichs1) 

Ergebnisse des 

Haushaltjahres 

Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen 

Ergebnisses aus dem 

Rücklagen aus Überschüssen des Basis-kapital 

Sonder-

ergebnis 

Ordentliches 

Ergebnis 

Vorjahr Zweitvorange-

gangenen Jahr 

Drittvorange-

gangen Jahr 

ordentlichen 

Ergebnisses 

Sonder-

ergebnisses 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände2) 111.174,40 717.825,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.597.121,72 

2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem 
ordentlichen Ergebnis 

 0,00 0,00 0,00 0,00    

3 
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen 
Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses 

 717.825,17       

4 
Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen 
Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des 
Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts 

 0,00       

5 
Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses 
durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses 

 0,00    0,00   

6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses 
durch einen Überschuss des Sonderergebnisses 

0,00 0,00       

7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur 
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 

0,00      0,00  

8 
Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch 
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des 
Sonderergebnisses 

0,00      0,00  

9 
Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses 
durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des 
Sonderergebnisses 

 0,00     0,00  

10 
Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen 
Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in 
das Folgejahr 

 0,00 0,00 0,00     

11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr 
vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital 

       0,00 

12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit 
dem Basiskapital 

111.174,40       111.174,40 

13 vorläufige Endbestände      717.825,17 0,00 29.485.947,32 

14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital 
nach § 23 Satz 4 GemHVO 

     0,00 0,00 0,00 

15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von 
Berichtigungen der Eröffnungsbilanz 3) 

       37.056,32 

16 Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen 
und des Fehlvetragsvortrags. 

 0,00 0,00 0,00  717.825,17 0,00 29.448.891,00 



 

 



 

Die Ermächtigungsübertragungen wurden bereits in der Gemeinderatssitzung am 30.06.2022 

beschlossen. 

 

Soweit noch nicht geschehen, werden entstandene über- und außerplanmäßige 

Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO 

überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt. 

 
 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Tuningen für das Haushaltsjahr 2020 wird mit 

den ausgewiesenen Beträgen unter „Feststellungsbeschluss“ gemäß § 95b Abs. 1 GemO 

festgestellt. 

2. Die Verwendung des Jahresergebnisses wird, wie unter „Behandlung von Überschüssen 

und Fehlbeträgen“ dargestellt, festgestellt. 

3. Die noch nicht genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen, sowie die nach § 84 Abs. 2 GemO überplanmäßigen 

Investitionsauszahlungen werden genehmigt. 


